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Artikel 11)

Änderung des Hessischen  
Ingenieurgesetzes

Das Hessische Ingenieurgesetz vom  
30. November 2015 (GVBl S. 457), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 
(GVBl. S. 198), wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird nach der Anga-
be zu § 32 die Angabe „§ 32a Sicherstel-
lung der Handlungsfähigkeit der Ingenieur-
kammer Hessen“ eingefügt.

2.  Nach § 32 wird als § 32a eingefügt:

„§ 32a

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit  
der Ingenieurkammer Hessen

(1) Der Vorstand der Ingenieurkammer 
kann abweichend von den Vorschriften 
dieses Gesetzes und anderslautenden 
satzungsrechtlichen Bestimmungen durch 
Beschluss den Mitgliedern der Mitglieder-
versammlung oder der Vertreterversamm-
lung ermöglichen,

1.  an einer Sitzung ohne Anwesenheit am 
Versammlungsort teilzunehmen und 
Mitgliederrechte im Wege der elektroni-
schen Kommunikation auszuüben oder

2.  ohne Teilnahme an einer Sitzung ihre 
Stimmen vor der Durchführung oder 
ohne Durchführung der Sitzung in Text-
form gegenüber dem Vorstand abzuge-
ben.

In der Einladung zur Sitzung oder der Be-
schlussfassung ist der Beschluss nach 
Satz 1 bekannt zu geben.

(2) Der Präsident oder die Präsidentin 
der Ingenieurkammer kann abweichend 
von den Vorschriften dieses Gesetzes und 
anderslautenden satzungsrechtlichen Be-
stimmungen durch Beschluss den Mitglie-
dern des Vorstandes ermöglichen,

1.  an einer Sitzung ohne Anwesenheit am 
Versammlungsort teilzunehmen und 
Mitgliederrechte im Wege der elektroni-
schen Kommunikation auszuüben oder

2.  ohne Teilnahme an einer Sitzung ihre 
Stimmen vor der Durchführung oder 
ohne Durchführung der Sitzung in Text-
form gegenüber dem Präsidenten oder 
der Präsidentin abzugeben.

In der Einladung zur Sitzung oder der Be-
schlussfassung ist der Beschluss nach 
Satz 1 bekannt zu geben.

(3) In den Fällen des Abs. 1 Satz 1  
Nr. 2 oder des Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ist ein 
Beschluss gültig, wenn

1.  alle Mitglieder beteiligt wurden,

2.  mindestens die Hälfte der Mitglieder 
ihrer Stimmen bis zum gesetzten Termin 
in Textform oder ihre Stimme in der Sit-
zung abgegeben haben und

3.  der Beschluss mit der nach dem Gesetz 
oder der jeweiligen Satzung erforderli-
chen Mehrheit gefasst wurde.“

Artikel 22)

Weitere Änderung des Hessischen  
Ingenieurgesetzes

Das Hessische Ingenieurgesetz vom  
30. November 2015 (GVBl. S. 457), zuletzt 
geändert durch Art. 1, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
§ 32a gestrichen.

2.  § 32a wird aufgehoben.

Artikel 33)

Änderung des Hessischen Architekten- 
und Stadtplanergesetzes

Das Hessische Architekten- und Stadt-
planergesetz vom 30. November 2015 
(GVBI. S. 457, 478) wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird nach der Anga-
be zu § 12 die Angabe „§ 12a Sicher-stel-
lung der Handlungsfähigkeit der Architek-
ten- und Stadtplanerkammer“ eingefügt.

2.  Nach § 12 wird als § 12a eingefügt:

„§ 12a

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit  
der Architekten- und Stadtplanerkammer

(1) Der Vorstand der Architekten- und 
Stadtplanerkammer Hessen kann ab-
weichend von den Vorschriften dieses 
Gesetzes und anderslautenden sat-
zungsrechtlichen Bestimmungen durch 
Beschluss den Mitgliedern der Ver-
treterversammlung und den Mitglie-
dern der Besonderen Ausschüsse nach  
§ 9 Abs. 2 Nr. 4 ermöglichen,

1.  an einer Sitzung ohne Anwesenheit am 
Versammlungsort teilzunehmen und 
Mitgliederrechte im Wege der elektroni-
schen Kommunikation auszuüben oder

2.  ohne Teilnahme an einer Sitzung ihre 
Stimmen vor der Durchführung oder 
ohne Durchführung der Sitzung in Text-
form gegenüber dem Vorstand oder im 
Falle von § 9 Abs. 2 Nr. 4 gegenüber 
dem Vorsitzenden abzugeben.

In der Einladung zur Sitzung oder der Be-
schlussfassung ist der Beschluss nach  
Satz 1 bekannt zu geben.

(2) Der Präsident oder die Präsidentin 
der Architekten- und Stadtplanerkammer 
kann abweichend von den Vorschriften 
dieses Gesetzes und anderslautenden 

1) Ändert FFN 50-51
2) Ändert FFN 50-51
3) Ändert FFN 50-52

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz zur Abmilderung der Folgen der SARS-CoV-2-Pandemie im Bereich  
der hessischen berufsständischen Selbstverwaltungsorganisationen

Vom 15. Dezember 2020
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satzungsrechtlichen Bestimmungen durch 
Beschluss den Mitgliedern des Vorstandes 
ermöglichen,

1.  an einer Sitzung ohne Anwesenheit am 
Versammlungsort teilzunehmen und 
Mitgliederrechte im Wege der elektroni-
schen Kommunikation auszuüben oder

2.  ohne Teilnahme an einer Sitzung ihre 
Stimmen vor der Durchführung oder 
ohne Durchführung der Sitzung in Text-
form gegenüber dem Präsidenten oder 
der Präsidentin abzugeben.

In der Einladung zur Sitzung oder der Be-
schlussfassung ist der Beschluss nach 
Satz 1 bekannt zu geben.

(3) In den Fällen des Abs. 1 Satz 1  
Nr. 2 oder des Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ist ein 
Beschluss gültig, wenn

1.  alle Mitglieder beteiligt wurden,

2.  mindestens die Hälfte der Mitglieder 
ihre Stimmen bis zum gesetzten Termin 
in Textform oder ihre Stimme in der Sit-
zung abgegeben haben und

3.  der Beschluss mit der nach dem Gesetz 
oder der jeweiligen Satzung erforderli-
chen Mehrheit gefasst wurde.“

Artikel 44)

Weitere Änderung des Hessischen  
Architekten- und Stadtplanergesetzes

Das Hessische Architekten- und Stadt-
planergesetz vom 30. November 2015 
(GVBI. S. 457, 478), zuletzt geändert durch 
Art. 3, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
§ 12a gestrichen.

2.  § 12a wird aufgehoben.

Artikel 55)

Änderung des Heilberufsgesetzes

Nach § 18 des Heilberufsgesetzes vom  
7. Februar 2003 (GVBl. I S. 66), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 3. Mai 2018 (GVBl. 
S. 82), wird als § 18a eingefügt:

„§ 18a

(1) Der Vorstand kann abweichend von 
den Vorschriften dieses Gesetzes und sat-
zungsrechtlichen Bestimmungen durch Be-
schluss den Mitgliedern der Delegiertenver-
sammlung ermöglichen,

1.  an einer Sitzung ohne Anwesenheit am 
Sitzungsort teilzunehmen und Mitglieder-
rechte im Wege der elektronischen Kom-
munikation auszuüben oder

2.  ohne Teilnahme an einer Sitzung ihre 
Stimmen vor der Durchführung oder ohne 
Durchführung der Sitzung in Textform ge-
genüber dem Vorstand abzugeben.

In der Einladung zur Sitzung oder der Be-
schlussfassung ist der Beschluss nach  
Satz 1 bekannt zu geben.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident 
kann abweichend von den Vorschriften die-
ses Gesetzes und satzungsrechtlichen Be-
stimmungen durch Beschluss den Mitglie-
dern des Vorstandes oder des Ausschusses 
nach § 5a Abs. 3 Satz 1 ermöglichen,

1.  an einer Sitzung ohne Anwesenheit am 
Sitzungsort teilzunehmen und Mitglieder-
rechte im Wege der elektronischen Kom-
munikation auszuüben oder

2.  ohne Teilnahme an einer Sitzung ihre 
Stimmen vor der Durchführung oder ohne 
Durchführung der Sitzung in Textform ge-
genüber der Präsidentin oder dem Präsi-
denten oder im Fall von § 5a Abs. 3 gegen-
über dem Vorsitzenden abzugeben.

In der Einladung zur Sitzung oder der Be-
schlussfassung ist der Beschluss nach  
Satz 1 bekannt zu geben.

(3) In den Fällen des Abs. 1 Satz 1  
Nr. 2 oder des Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ist ein Be-
schluss gültig, wenn

1.  alle Mitglieder beteiligt wurden,

2.  mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre 
Stimme bis zum gesetzten Termin in Text-
form oder ihre Stimme in der Sitzung ab-
gegeben haben und

3.  der Beschluss mit der nach dem Gesetz 
oder der jeweiligen Satzung erforderli-
chen Mehrheit gefasst wurde.“

Artikel 66)

Weitere Änderung des Heilberufs- 
gesetzes

§ 18a des Heilberufsgesetzes vom 7. Fe-
bruar 2003 (GVBl. I S. 66), zuletzt geändert 
durch Art. 5, wird aufgehoben.

Artikel 77)

Änderung des Gesetzes über die  
Hessische Rechtsanwaltsversorgung

Das Gesetz über die Hessische Rechts-
anwaltsversorgung vom 16. Dezember 1987 
(GVBl. I S. 232), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 5. Oktober 2017 (GVBl. S. 294), 
wird wie folgt geändert:

1.  In § 4 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Briefwahl“ die Wörter „oder durch elektro-
nische Wahl“ eingefügt.

2.  Nach § 4 wird als § 4a angefügt:

„§ 4a

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit  
der Vertreterversammlung

Der Vorstand kann auch ohne Ermäch-
tigung in der Satzung Mitgliedern der Ver-
treterversammlung ermöglichen, an der 
Vertreterversammlung ohne Anwesenheit 
am Versammlungsort teilzunehmen und 
ihre Mitgliedsrechte im Wege der elektro-
nischen Kommunikation auszuüben.“

4) Ändert FFN 50-52
5) Ändert FFN 350-6
6) Ändert FFN 350-6
7) Ändert FFN 27-13
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Artikel 9

Inkrafttreten

   Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. Die Art. 2, 4, 6 und 8 treten 
am 1. Januar 2022 in Kraft.

Artikel 88)

Weitere Änderung des Gesetzes über die 
Hessische Rechtsanwaltsversorgung

§ 4a des Gesetzes über die Hessische 
Rechtsanwaltsversorgung vom 16. Dezem-
ber 1987 (GVBl. I S. 232), zuletzt geändert 
durch Art. 7, wird aufgehoben.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 15. Dezember 2020

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

B o u f f i e r

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  
W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,  Ve r k e h r  

u n d  Wo h n e n

A l - Wa z i r

8) Ändert FFN 27-13
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3. In § 4 wird als Abs. 2 eingefügt:

„(2) Abweichend von Abs. 1 Satz 1 
können Kantinen in Einrichtungen und 
Betrieben, in denen es zur Sicherstellung 
der organisatorischen Abläufe notwendig 
ist, insbesondere in Einrichtungen nach 
§ 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, 3 und 5 sowie 
§ 36 Abs. 1 Nr. 2 des Infektionsschutz-
gesetzes, Speisen und Getränke auch 
zum Verzehr vor Ort anbieten. Es ist si-
cherzustellen, dass insbesondere durch 
die Abstände der Tische der nach § 1  
Abs. 1 Satz 2 gebotene Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten werden kann, 
sofern keine geeigneten Trennvorrichtun-
gen vorhanden sind, und an einem Tisch 
nur Personen sitzen, denen der gemein-
same Aufenthalt im öffentlichen Raum 
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 gestattet ist.“

4. § 8 wird wie folgt geändert: 

a)  Nach Nr. 6 wird als Nr. 6a eingefügt:

„6a.  § 2 Abs. 1b sich in Wettannahme-
stellen aufhält oder als Betreiber 
dies duldet,“

b)  In Nr. 12 Buchst. b wird der Punkt nach 
dem Wort „erfasst“ durch ein Komma 
ersetzt.

c)  Als Nr. 13 wird angefügt:

„13.  § 6b Satz 1 Feuerwerkskörper an 
publikumsträchtigen öffentlichen 
Orten abbrennt.“

Artikel 2

Begründung

Die Begründung nach § 28a Abs. 5 Satz 1 
des Infektionsschutzgesetzes ergibt sich aus 
dem Anhang.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. Hiervon abweichend tritt 
Art. 1 Nr. 1 bis 3 mit Wirkung vom 21. Dezem-
ber 2020 in Kraft.

Aufgrund des 

1.  § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28a des In-
fektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2020 
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 18. November 2020 (BGBl. I 
S. 2397),

2.  § 89 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen 
Gesetzes über die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung vom 14. Januar 
2005 (GVBl. I S. 14), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GVBl.  
S. 318),

verordnet die Landesregierung:

Artikel 11)

Änderung der Corona-Kontakt- und  
Betriebsbeschränkungsverordnung

Die Corona-Kontakt- und Betriebsbe-
schränkungsverordnung vom 26. November 
2020 (GVBl. S. 826, 837), geändert durch 
Verordnung vom 14. Dezember 2020 (GVBl. 
S. 866), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1a Satz 1 Nr. 7 werden das 
Komma nach dem Wort „Spielhallen“ 
und das Wort „Wettannahmestellen“ ge-
strichen.

b)  Nach Abs. 1a wird als Abs. 1b eingefügt:

„(1b) In Wettannahmestellen ist nur 
die Ausgabe und Entgegennahme von 
Spielscheinen und Wetten gestattet. Ein 
darüberhinausgehender Aufenthalt, bei-
spielsweise zum Mitverfolgen der Spie-
le und Veranstaltungen, auf die sich die 
Wetten beziehen, ist unzulässig. § 3 
Satz 2 gilt entsprechend.“

2.  § 3a Abs. 1 Satz 2 Nr. 18 wird wie folgt 
gefasst:

„18.  Verkaufsstellen für Schnitt- und Topf-
blumen sowie für Blumengestecke 
und Grabschmuck,“

1) Ändert FFN 91-64

Siebte Verordnung zur Änderung der 
Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung

Vom 21. Dezember 2020

Wiesbaden, den 21. Dezember 2020

Hessische Landesregierung

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

B o u f f i e r

D e r  M i n i s t e r 
f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

K l o s e

D e r  M i n i s t e r 
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h

Anhang
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Anhang

Begründung:

Mit der Ermöglichung eines infektiologisch vertretbaren Betriebs der Wettannahmestellen werden 
Abgrenzungsschwierigkeiten zu vergleichbaren Dienstleistern ausgeschlossen (§ 2 Abs. 1b). 

Die Regelung dient der Klarstellung, um Abgrenzungsschwierigkeiten zu den gestalterischen Dienst-
leistungen der Floristinnen und Floristen zu vermeiden (§ 3a Abs. 1 Satz 2 Nr. 18).

Die Untersagung des Vor-Ort-Verzehrs in Kantinen bedarf aus Gründen der Krankenhaus- und Ein-
richtungshygiene sowie im Fall organisatorischer Notwendigkeiten einer Einschränkung; dem Infek-
tionsschutz wird durch strenge Abstands- und Hygieneregeln Rechnung getragen (§ 4 Abs. 2).

Angesichts der durch das Abbrennen von Feuerwerk an Silvester und Neujahr erfahrungsgemäß 
verbundenen Gruppenbildungen und Überlastungen der Notaufnahmen ist das Verbot des § 6b zu-
sätzlich mit einem Bußgeld zu bewehren (§ 8 Nr. 13).

Artikel 2 (Begründung)

Die Verordnung ist nach § 28a Abs. 5 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes zu begründen.

Artikel 3 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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